
32.Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Haynrode am 
14.03.2019 
 
In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde wurden 3 Beschlüsse gefasst, 
die hiermit amtlich bekannt gegeben werden: 
 
 
1. Beschluss Nr.  50 – 32 – 151 / 2019  vom  14.03.2019 
 Haushaltssatzung der Gemeinde Haynrode für das Haushaltsjahr 2019 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode erlässt auf der Grundlage des § 55 der  
 Thüringer Kommunalordnung, in der zur Zeit gültigen Fassung, die Haushalts- 
 satzung für das Haushaltsjahr 2019. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:  9  Mitglieder 
 davon anwesend:     6  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:     6  Stimmen 
 Nein – Stimmen:     / 
 Stimmenthaltungen:     / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen: keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 Die Haushaltssatzung wird nach dem Genehmigungsverfahren für Satzungen 
 amtlich bekannt gegeben. 
 
2. Beschluss Nr.  50 – 32 – 152 / 2019  vom  14.03.2019 
 Beschluss über den Finanzplan und das Investitionsprogramm 2018 – 2022 
 Der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode stimmt dem Finanzplan 2018 – 2022  
 mit dem Investitionsprogramm zu. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:  9  Mitglieder 
 davon anwesend:     6  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:     6  Stimmen 
 Nein – Stimmen:     / 
 Stimmenthaltungen:     / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der  
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen: keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
3. Beschluss Nr.  50 – 32 – 153 / 2019  vom  14.03.2019 
 Antrag auf Dorferneuerung – Gemeindliches Entwicklungskonzept 
 Beschluss Schwerpunktmaßnahmen 
 Mit dem gemeindlichen Entwicklungskonzept (GEK) für die Dorfregion Breitenworbis 
 und Haynrode wird zum 31.05.2019 ein Antrag zur Aufnahme in das Programm der  
 Thüringer Dorferneuerung gestellt. Der Gemeinderat der Gemeinde Haynrode  
 beschließt den vorliegenden Maßnahmekatalog und die geplanten Schwerpunkt- 
 maßnahmen als Ergebnis einer Bürgerbeteiligung sowie als Bestandteil des GEK’s 
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 bei künftigen Planungen und Entwicklungen in der Gesamtgemeinde, die zu  
 beachten und entsprechend den zur Verfügung stehenden Finanzierungs- 
 möglichkeiten im Rahmen der jährlichen Haushaltsplanungen umzusetzen sind. 
 Abstimmungsergebnis: 
 Gesetzliche Stärke des Gemeinderates:  9  Mitglieder 
 davon anwesend.     6  Mitglieder 
 Ja   -   Stimmen:     6  Stimmen 
 Nein – Stimmen:     / 
 Stimmenthaltungen:     / 
 Aufgrund des § 38 Abs. 1 ThürKO von der 
 Beratung und Abstimmung ausgeschlossen: keiner. 
 Damit ist der Beschlussvorschlag angenommen. 
 
 
 
 
 
Haynrode, den 15.03.2019  
 
 
 
Andreas Heiroth 
Bürgermeister 


